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1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

· Angaben zum Produkt

· Handelsname: Aerosil
· Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Füllstoff

· Hersteller/Lieferant:
ebalta Kunststoff GmbH
Erlbacher Str. 100
D-91541 Rothenburg ob der Tauber

· Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
· Notfallauskunft:

Giftnotruf München  0049-89-19240, Notfallrufnummer 0049-171-7998145
info@ebalta.de

2 Mögliche Gefahren

· Gefahrenbezeichnung: Entfällt.
· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Einatmen kann gefährlich se in. Eine  Reizung der Atemwege ist beim Einatmen von
Staubkonzentrationen oberhalb der Expositionsgrenzen möglich.
Personen mit bereits vorhandenen Atemproblemen wie Asthma oder mit Hautproblemen wie
Dermatitis können bei Exponierung stärker gefährdet sein.

· Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· Chemische Charakterisierung:
· CAS-Nr. Bezeichnung

112945-52-5 Synthetische, amorphe, pyrogene Kieselsäure

· Chemische Charakterisierung
· Beschreibung: Synthetisches amorphes Siliciumdioxid, frei von kristallinen Anteilen
· Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

· Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

· Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

· Nach Augenkontakt:
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt
konsultieren.

· Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
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5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· Geeignete Löschmittel: Substanz ist nicht brennbar.
· Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Staubbildung vermeiden.
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

· Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.
· Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Verschüttetes Material möglichst mittels Vakuum aufnehmen und in zur Entsorgung geeigneten
Behälter füllen.

7 Handhabung und Lagerung

· Handhabung:
· Hinweise zum sicheren Umgang:

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Staubbildung vermeiden.
Staubbildungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind regelmäßig aufzunehmen.

· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar.

· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.
· Zusammenlagerungshinweise:

Das Produkt sollte von flüchtigen Chemikalien entfernt gelagert werden.
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Trocken lagern.
· Lagerklasse: 13 (Nichtbrennbare Feststoffe, VCI-Konzept)
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: Entfällt.
· Zusätzliche Expositionsgrenzwerte bei möglichen Verarbeitungsgefahren:

Arbeitsplatzgrenzwerte für Feinstaub beachten:
3  mg/m3    alveolengängiger Staub (A-Staub)
10 mg/m3    einatembarer Staub (E-Staub)

· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
· Atemschutz:

Bei Überschreitung des MAK Wertes.
Staubmaske P2.

· Handschutz:
Chemikalienschutzhandschuhe sind nicht erforderlich

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Undurchlässige Handschuhe
Bei Vollkontakt sollten Sie Handschuhe aus Nitrilkautschuk mit einer Schichtstärke von mind. 0,2
mm verwenden. Die Durchbruchszeit liegt bei diesen Handschuhen bei 480 Minuten.
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EU-Richtlinie 89/686/EWG
und der sich daraus ergebenden Norm EN374 genügen, beispielsweise KCL Dermatril P, 0743. Die
oben genannten Durchbruchszeiten beruhen auf Labormessungen von KCL nach EN 374.

Diese Empfehlung gilt nur für das Produkt, das von uns geliefert wird und den von uns angegebenen
Verwendungszweck. Bei der Auflösung oder bei der Vermischung mit anderen Substanzen müssen Sie
sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden (beispielsweise KCL GmbH, D-
36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)

· Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

· Augenschutz: Bei hohen Staubkonzentrationen kann eine Staubbrille notwendig sein.
· Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

· Allgemeine Angaben

Form: Pulver
Farbe: Weiß
Geruch: Geruchlos

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: 1700°C
Siedepunkt/Siedebereich: 2230°C (DIN 53171)

· Flammpunkt: Nicht anwendbar.

· Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

· Dichte bei 20°C: 2,2 g/cm³ (ISO 2811)

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Unlöslich.

· pH-Wert bei 20°C: 3,6-4,5 (ISO 8975)

10 Stabilität und Reaktivität

· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.

· Gefährliche Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
· Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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11 Toxikologische Angaben

· Akute Toxizität:

· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Oral LD50 > 5000 mg/kg (Ratte)

Dermal LD50 > 2000 mg/kg (Kaninchen)

· Primäre Reizwirkung:
· an der Haut: Schwache Reizwirkung möglich.
· am Auge: Keine Reizwirkung.
· Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
· Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen
Wirkungen.
Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund der EG-Listen in der letztgültigen Fassung.

12 Umweltspezifische Angaben

· Ökotoxische Wirkungen:

· Aquatische Toxizität:

EC 50 (24 h) > 10,000 mg/l (daphnia magna)

EC50 (96 h) > 10,000 mg/l (Brachydanio rerio)

· Allgemeine Hinweise: Im allgemeinen nicht wassergefährdend

13 Hinweise zur Entsorgung

· Produkt:
· Empfehlung: Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden.
· Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern müssen branchenspezifisch vom Abfallerzeuger vergeben werden,
deshalb können vom Hersteller hierzu keine Angaben gemacht werden.

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
· Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

· Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):
· ADR/RID-GGVS/E Klasse: - 

· Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
· IMDG/GGVSee-Klasse: - 
· Marine pollutant: Nein

· Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
· ICAO/IATA-Klasse: - 
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15 Angaben zu Rechtsvorschriften

· Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

· Nationale Vorschriften:
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
· VOC (EU)   0,00 %

· Wassergefährdungsklasse: Im allgemeinen nicht wassergefährdend.

16 Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

· Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
· Ansprechpartner:

Hr. Milferstädt Tel.0049-9861/7007-21
                Fax.              -75
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Reglement internationale concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
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